
temationalen Truppen; die französische Verwaltung der Domanialgruben; die
öffentlichen französischen Verwaltungen sowie deren nicht deutschen Beam¬
ten und Angestellten; das vorübergehend mit der Einziehung der ausländi¬
schen Zahlungsmittel beschäftige französische Personal; die ausländischen
Konsulate; die Personen, die am 3. Dezember 1934 im Saargebiet wohnhaft
waren und die das Saargebiet schon verlassen hatten oder vor dem 1. März
1935 verlassen würden). Gleichzeitig waren diese vorgesehenen Ausnahmen
mit einer Reihe von Formvorschriften belegt, die für die Ausfuhr der entspre¬
chenden Zahlungsmittel verbindlich waren. Alle im Saarland umlaufenden
und auf eine andere Währung als Reichsmark lautenden Zahlungsmittel waren
an besonderen Umtauschstellen gegen Reichsmark einzuwechseln5

. Der Um¬
tausch erfolgte gemäß dem von der Reichsbankstelle Saarbrücken täglich be¬

kanntgegebenen Kurs und gemäß den Bestimmungen des Abschnitts V des
Abkommens vom 3. Dezember 19346 sowie unter der Aufsicht der Reko bei
Mitwirkung von französischen Vertretern.

Wurden mit diesen Bestimmungen die von französischer Seite bis zu den Rom-
Verhandlungen Ende November und Anfang Dezember 1934 gehegten Befürch¬
tungen bezüglich einer Schwächung des französischen Währungssystems weit¬
gehend beseitigt, so wurde eine Beruhigung der französischen Seite auch in der
Verordnung der Reko vom 16. Februar 1935 ersichtlich, wonach vom 18. Februar
1935 ab alte Zahlungen der Landeskasse und sämtlicher öffentlichen Kassen des
Saargebietes in Reichsmark zu leisten waren7 . Zuständig für die Erledigung der
saarländischen Forderungen gegen deutsche Schuldner aus der Lieferung saarlän¬
discher und französischer Waren vor dem 18. Februar 1935 war das Office Franco-
Allemand des Paiements Commerciaux in Verbindung mit der Deutschen Ver¬
rechnungskasse. Die französischen Forderungen gegen saarländische Schuldner
bzw. die saarländischen Forderungen gegen französische Schuldner aus der Zeit
vor dem 18. Februar wurden von den jeweiligen Schuldnern gemäß den Bestim¬
mungen der Abkommen zwischen der Deutschen und Französischen Regierung
über die Regelung der Zahlungen aus dem Warenverkehr vom 28. Juli 1934 und
vom 30. November 1934 bezahlt8 . Die Währungsverordnung der Reko, obgleich
durch die Absprachen zwischen der Reko, der Deutschen und Französischen Re¬

gierung sowie durch den Völkerbundsausschuß legitimiert, wurde vom Reich je¬

5 Das Verzeichnis der Umtauschstellen in den "Ausführungsbestimmungen zur Währungsverordnung v.

2,2.1935: Amtsblatt der Reko 1935, Nr. 109, S. 65-69; die Ausführungsbestimmungen ebd. Nr. 121, S.

77.
^ Amtsblatt der Reko 1934, Nr. 626, S. 509-527.
7 Ebd. Nr. 125, S. 79.
8 "Bekanntmachung. Deutsch-französisches Abkommen über die Regelung der deutsch-saarländischen

und saarländisch-französischen Warenforderungen": ebd. Nr. 126, S. 80f. Das Abkommen zwischen der

Französischen und Deutschen Regierung vom 28.7.1934: ebd. Nr. 387, S. 313-319 bzw. die Verord¬

nung betr. Clearing-Verfahren zwischen Frankreich und Deutschland, Nr. 482 v. 29.8.1934, S. 359.

Zur Regelung der Schuldverhältnisse s. auch die Erklärung des Reichsministers des Auswärtigen vom

16.2.1935 an den Vors, des Ratsausschusses: RGBl. 1935 II, S. 131 f.
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